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Was kann ein Flächennut-
zungsplan? Und was nicht?

Werders Flächennutzungsplan wird fortgeschrieben. Was ist Gegenstand 
dieses Planwerks? Und wie funktioniert die Beteiligung?

WARUM WIRD DER FLÄ-
CHENNUTZUNGSPLAN 
FORTGESCHRIEBEN?

Flächennutzungspläne haben 
eine Geltungsdauer von etwa 10 
bis 15 Jahren. Der aktuelle Flä-
chennutzungsplan für Werder 
gilt seit 2008 und trägt das Ziel 
2020 im Titel. Die zugrunde 
gelegte Einwohnerentwicklung 
ist erreicht. Darüberhinaus ist 
der Flächennutzungsplan an 
übergeordnete Planungen, wie 

Landesentwicklungsplan und 
Regionalplan, anzupassen. 

WIE IST DER AKTUELLE 
STAND DES VERFAHRENS?

Das Planverfahren hat mehrere 
Schritte. Nach einer Bestands-
aufnahme wurde im ersten 
Schritt ein Vorentwurf des 
Flächennutzungsplans erstellt. 
Die Auslegung dieses Vorent-
wurfs sowie die frühzeitige Be-
teiligung der Behörden, Träger 

öffentlicher Belange und Nach-
bargemeinden ist beendet. Die 
eingebrachten Anregungen, 
Hinweise und Stellungnah-
men fließen im Rahmen des 
Abwägungsprozesses in den 
eigentlichen  Entwurf ein. Ge-
mäß Baugesetzbuch heißt dies, 
„die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und 
untereinander gerecht abzu-
wägen“. Der Entwurf wird die 
Ergebnisse der Abwägung auf-
nehmen.

WER BEARBEITET DAS 
VERFAHREN?

Es handelt sich um ein Planver-
fahren nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches. Für die 
Bearbeitung des Flächennut-
zungsplans hat die Stadtver-
waltung als planaufstellende 
Behörde die IDAS Planungsge-
sellschaft mbH beauftragt
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Was kann ein Flächennutzungsplan? 
Und was nicht?
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WELCHE SCHRITTE 
DER BETEILIGUNG 
GAB ES SCHON?

Von September 2023 bis April 
2024 kam eine Arbeitsgrup-
pe der Stadtverordneten zu 
monatlichen Treffen mit den 
Planern und der Stadtver-
waltung zusammen. Das 
Planungsbüro informier-
te über den Arbeitsstand, 
die Fraktionen konnten 
Anregungen geben. Im 
Februar 2024 wurde ein 
Workshop mit den Orts-
beiräten durchgeführt. Der 
Kinder- und Jugendbeirat 
der Stadt erhielt im März 
2024 eine Kurzschulung 
zum Flächennutzungsplan, 
dem Arbeitsstand und den 
Möglichkeiten, sich einzu-
bringen. Im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit lag der Vor-
entwurf vom 27. Juni bis 8. 
August 2024 öffentlich aus. 
Bürgerinnen und Bürger  
konnten den Vorentwurf 
einsehen und Stellungnah-
men abgeben. Zeitgleich 
wurden Behörden, Träger 
und Nachbargemeinden 
beteiligt. Eine weitere Beteili-
gungsrunde zum Entwurf folgt.

WAS IST EIN  
FLÄCHENNUTZUNGS-
PLAN ÜBERHAUPT UND 

WAS REGELT ER?

Der Flächennutzungsplan ist 
ein Werkzeug der räumlichen 
Planung und stellt die Grund-
züge der beabsichtigten, städte-
baulichen Entwicklung auf einer 
Karte dar. Ausweisen kann der 
Plan unter anderem Flächen 
für Bebauung, Verkehr, Grün-
flächen, Wald oder Landwirt-
schaft. Er ist Grundlage für die 
Aufstellung von Bebauungs-
plänen, in denen dann Art und 

Maß der Bebauung genau fest-
gelegt werden. 

WAS KANN EIN FLÄCHEN-
NUTZUNGSPLAN NICHT?

Aus einem Flächennutzungs-
plan lässt sich kein Baurecht ab-
leiten und auch nicht ablesen, 
wie eine künftige Bebauung 
genau gestaltet wird, was zum 

Beispiel Geschosshöhen oder 
die Art eines Wohnungsbaus 
angeht. Das regelt erst der Be-
bauungsplan, der auf Grund-
lage des Flächennutzungsplans 
für ein bestimmtes Gebiet ent-
wickelt werden kann.

WAS FLIESST IN DIE 
FORTSCHREIBUNG EIN?

Einerseits wird der Flächen-
nutzungsplan an übergeord-
nete Planungen angepasst. 
Andererseits hat Werder in 
den vergangenen Jahren eine 
rasante Entwicklung genom-
men, die im Jahr 2008 nicht 
vorhersehbar war. Zielstellun-
gen von damals sollen bei der 

Fortschreibung nun überdacht 
werden. Grundlage bilden zu-
dem die Entwicklungsziele aus 
dem im Dezember 2020 be-
schlossenen Integrierten Stadt-
entwicklungskonzept.

WELCHES ZIEL VERFOLGT 
DIE FORTSCHREIBUNG?

Die Fortschreibung will eine 
ausgewogene und klima-
gerechte Entwicklung errei-
chen und Grünstrukturen 
sichern. Ein Schwerpunkt 
liegt in der Qualität der Ent-
wicklung. In den Ortsteilen 
soll der Flächennutzungs-
plan an den baulichen Be-
stand angepasst und kor-
rigiert werden. Fakt bleibt 
aber zum Beispiel: Im ge-
samten Gemeindegebiet gibt 
es nur noch wenige Flächen, 
in denen neue Siedlungs-
gebiete zugelassen werden 
könnten. Begrenzt wird ver-
meintliches Potenzial durch 
die großen Flächenanteile 
im Landschaftsschutzgebiet 
sowie durch den Landesent-
wicklungsplan.

WARUM WIRD  
AUCH DER  

LANDSCHAFTSPLAN  
FORTGESCHRIEBEN?

Beim Landschaftsplan han-
delt es sich um einen Fachplan 
zum Flächennutzungsplan. Seit 
seiner Erstellung im Jahr 2007 
haben sich Natur und Land-
schaft in Werder verändert und 
durch die Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans werden 
voraussichtlich weitere Anpas-
sungen nötig. Daher wird der 
Landschaftsplan parallel mit-
betrachtet. Aufgabe der Land-
schaftsplanung ist es, Ziele des 
Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu konkretisieren 
und die Maßnahmen aufzu-
zeigen, die nötig sind, um diese 
Ziele zu erreichen.

Der aktuelle Flächennutzungsplan 
der Stadt stammt aus dem Jahr 2008.

Die Stadtverordneten ha-
ben am 17. Januar 2022 ein-
stimmig die Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes 
(FNP) für Werder (Havel) 
und Ortsteile beschlossen. 

Der Vorentwurf des neu-
en Flächennutzungsplanes 
2040 wurde im Rahmen ei-
ner frühzeitigen Beteiligung 
vom 27. Juni bis 8. Augist 
2024 öffentlich ausgelegt.

Die eingegangenen Stel-
lungnahmen werden  sach-
lich abgewogen, öffentliche  
den privaten Belangen ge-
genübergestellte. Auf dieser 
Grundlage wird ein Entwurf 
erarbeitet, der in eine weite-
re, förmliche Beteiligungs-
runde geht.  Sie wird im 
Amtsblatt angekündigt. 

Verfahrensstände unter 
werder-havel.de:
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